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L a n d e s g e s e t z ,

mit dem die Ausbildung, das Berufsbild und
die Tätigkeit der Angehörigen der Sozialberufe

geregelt wird
(Oö. Sozialberufegesetz - Oö. SBG)

Der Oö. Landtag hat beschlossen:
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I. TEIL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1
Sozialberufe

Sozialberufe im Sinn dieses Landesgesetzes sind:
1. Sozialbetreuungsberufe im Sinn der Vereinbarung

gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr.
77/2005:
a) Heimhilfe,
b) Fach-Sozialbetreuung mit demAusbildungsschwer-

punkt Altenarbeit "A",
c) Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungs-

schwerpunkt Altenarbeit "A",
d) Fach-Sozialbetreuung mit demAusbildungsschwer-

punkt Behindertenarbeit "BA",
e) Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungs-

schwerpunkt Behindertenarbeit "BA",
f) Fach-Sozialbetreuung mit demAusbildungsschwer-

punkt Behindertenbegleitung "BB",
g) Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungs-

schwerpunkt Behindertenbegleitung "BB",
h) Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungs-

schwerpunkt Familienarbeit "F";
2. spezifische Berufe für die soziale Betreuung von Men-

schen mit Beeinträchtigungen im Rahmen der
a) Persönlichen Assistenz,
b) Frühförderung und Sehfrühförderung,
c) Peer-Beratung sowie

3. der spezifische Beruf zur Sozialpädagogischen
Betreuung von Minderjährigen, die Leistungen der
Erziehungshilfe oder soziale Dienste nach dem
Oö. Jugendwohlfahrtsgesetz 1991, LGBl. Nr. 29/1993,
in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen.

§ 2

Gegenstand

Dieses Landesgesetz regelt die Ausbildung, das
Berufsbild und die Tätigkeit der Angehörigen der Sozial-
berufe, um eine fachgerechte und an den einschlägigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtete Berufs-
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ausübung bei der Mitgestaltung der Lebenswelt von Men-
schen, die auf Grund von Alter, Behinderung oder ande-
ren schwierigen Lebenslagen in ihrer Lebensgestaltung
benachteiligt sind oder deren persönliche und soziale
Entwicklung gefährdet erscheint, sicherzustellen.

§ 3
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Landesgesetzes gelten
für die berufliche (selbständige und unselbständige) Aus-
übung von Sozialberufen im Sinn des § 1.

(2) Ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Hilfestellungen im
Familienverband oder im unmittelbaren sozialen Umfeld
werden durch dieses Landesgesetz nicht berührt.

(3) Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgeset-
zes der Zuständigkeitsbereich des Bundes, insbesonde-
re in Angelegenheiten des Gesundheitswesens oder des
Gewerbes berührt wird, sind sie so auszulegen, dass sich
keine über die Zuständigkeit des Landes hinausgehende
rechtliche Wirkung ergibt.

§ 4
Berufsberechtigung

(1) Personen, die eine Berufsausbildung nach diesem
Landesgesetz absolviert haben oder deren in- oder aus-
ländische Ausbildung nach diesem Landesgesetz gleich-
gestellt oder als gleichwertig anerkannt wurde, sind zur
Ausübung dieses Berufs und zur Führung der entspre-
chenden Berufsbezeichnung berechtigt, wenn sie
1. die für die Berufsausübung erforderliche persönliche

und gesundheitliche Eignung sowie Vertrauenswürdig-
keit besitzen und

2. die deutsche Sprache in einem für die Berufsausübung
erforderlichen Ausmaß beherrschen.

(2) Eine Person gilt als nicht vertrauenswürdig, wenn
1. sie wegen einer im unmittelbaren Zusammenhang mit

der sozialen oder Sozialpädagogischen Betreuung
stehenden, zumindest grob fahrlässig begangenen
gerichtlich strafbaren Handlung zu einer Geld- oder
Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt wurde, solange
die Verurteilung nicht getilgt ist,

2. sie wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begange-
nen gerichtlich strafbaren Handlungen zu einer mehr
als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt
wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist und
wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und
nach der Persönlichkeit des oder der Verurteilten die
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafba-
ren Handlung bei der Berufsausübung zu befürchten
ist oder

3. auf Grund bestimmter Tatsachen angenommen wer-
den muss, dass sie wegen ihrer Sinnesart das Wohl
der Betreuten, insbesondere durch ein den sozialen
oder sozialpädagogischen Grundsätzen widerspre-
chendes Verhalten gefährdet.

§ 5
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieses Landesgesetzes gelten als:

1. Anpassungslehrgang: die befristete Ausübung von

Tätigkeiten eines Sozialberufs nach diesem Landes-
gesetz unter der Verantwortung einer fachkundigen
Person mit dem Ziel der Anerkennung eines in- oder
ausländischen Berufsbilds; der Anpassungslehrgang
hat mit einer Zusatzausbildung einherzugehen,
sofern diese fachlich erforderlich ist;

2. Ausbildungsgang: Lehrveranstaltung, bei welcher
die theoretischen und praktischen Ausbildungsinhal-
te eines Berufsbilds vollständig vermittelt werden;

3. Ausbildungsschwerpunkt: Spezialisierung auf
Grund der Zielgruppe und der Arbeitsschwerpunkte
in den Bereichen Altenarbeit "A", Behindertenarbeit
"BA", Behindertenbegleitung "BB" und Familien-
arbeit "F";

4. Diplomniveau: Qualifikationsniveau für Diplom-
Sozialbetreuer und Diplom-Sozialbetreuerinnen mit
1.800 Unterrichtseinheiten Theorie und 1.800 Stun-
den Praxis;

5. Eignungsprüfung: die ausschließlich die berufli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten der antragstellen-
den Person betreffende Prüfung, mit der die Fähig-
keiten der antragstellenden Person, einen Sozialbe-
ruf nach diesem Landesgesetz auszuüben, beurteilt
werden;

6. Ermächtigte Bildungseinrichtungen: Schulen für
Sozialberufe sowie Anbieter von bewilligten Ausbil-
dungsgängen oder Lehrgängen gemäß § 52 mit Aus-
nahme von Schulen im Sinn des § 14 Privatschulge-
setz, BGBl. Nr. 244/1962, in der Fassung BGBl. I Nr.
75/2001 und nach sonstigen bundesgesetzlichen
Vorschriften eingerichtete Schulen;

7. Fachniveau:Qualifikationsniveau für Fach-Sozialbe-
treuer und Fach-Sozialbetreuerinnen sowie sozial-
pädagogische Fachbetreuer und sozialpädagogische
Fachbetreuerinnen mit 1.200 Unterrichtseinheiten
Theorie und 1.200 Stunden Praxis;

8. Helfer- und Helferinnen-Niveau: Qualifikationsni-
veau für Heimhelfer und Heimhelferinnen mit 200
Unterrichtseinheiten Theorie und 200 Stunden Pra-
xis;

9. Lehrgang: Lehrveranstaltung, bei welcher nur ein-
zelne theoretische oder praktische Module eines
Berufsbilds vermittelt werden;

10. Reglementierter Beruf: ein Beruf, bei dem die
Führung der Berufsbezeichnung direkt oder auch
indirekt durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften
auf Personen beschränkt ist, die über eine bestimm-
te Berufsqualifikation verfügen;

11. Soziale Betreuung: Maßnahmen zur Begleitung
bzw. Förderung des eigenständigen und selbstbe-
stimmten sozialen Umgangs sowie der individuellen
Fähigkeiten mit dem Ziel der Befriedigung von
Bedürfnissen;

12. Sozialpädagogische Betreuung: persönliche Ein-
flussnahme in Form von Pflege und Erziehung, Anlei-
tung, Begleitung oder Förderung unter Einbeziehung
des Herkunftssystems und des sozialen Umfelds mit
dem Ziel, die soziale und persönliche Entwicklung
von Minderjährigen zu fördern oder eine Gefährdung
des Kindeswohls zu vermeiden.
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II. TEIL
GRUNDSÄTZE FÜR DIE BERUFSAUSÜBUNG

§ 6
Allgemeine Grundsätze

(1) Angehörige der Sozialberufe haben ihren Beruf in
Achtung vor dem Leben, der Würde und den Persönlich-
keitsrechten, ungeachtet der Nationalität, der ethnischen
Zugehörigkeit oder Herkunft, der Religion oder Weltan-
schauung, der Hautfarbe, des Alters oder einer Beein-
trächtigung, des Geschlechts oder der sexuellen Ausrich-
tung, der Sprache, der politischen Einstellung und der
sozialen Zugehörigkeit auszuüben. Sie haben im Rah-
men ihrer erworbenen Kompetenzen die betreuten Per-
sonen in ihrer Selbständigkeit bzw. im Bereich der Sozi-
alpädagogischen Fachbetreuung in der Jugendwohlfahrt
in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung zu unter-
stützen.

(2) Sie haben ihre Tätigkeit auf der Basis einschlägi-
ger fortschrittlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse, die
in der Praxis erprobt wurden und sich dabei bewährt
haben, auszurichten. Dazu haben sie sich über die neu-
esten Entwicklungen regelmäßig fortzubilden.

§ 7
Betreuungsdokumentation

(1) Angehörige der Sozialberufe haben bei Ausübung
ihres Berufes die von ihnen gesetzten Betreuungsmaß-
nahmen auf geeignete Weise zu dokumentieren.

(2) Den betreuten Personen, deren gesetzlichen Ver-
tretern oder Vertreterinnen und deren Bevollmächtigen
sind von Angehörigen der Sozialberufe auf Verlangen
Einsicht in die Dokumentation zu gewähren sowie Aus-
künfte über die von ihnen gesetzten Maßnahmen zu ertei-
len oder gegen Kostenersatz die Herstellung von
Abschriften zu ermöglichen.

(3) Die Dokumentation ist zumindest über einen Zeit-
raum von zehn Jahren aufzubewahren. Erfolgt die Berufs-
ausübung nicht freiberuflich, hat der jeweilige Arbeitge-
ber, sofern keine anderslautenden Vorgaben getroffen
wurden, die Aufbewahrung der Dokumentation sicherzu-
stellen.

§ 8

Verschwiegenheitspflicht

(1) Angehörige der Sozialberufe sind zur Verschwie-
genheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufs anver-
trauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse ver-
pflichtet.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn
1. die betroffene Person oder deren gesetzlicher Vertre-

ter oder Vertreterin der Offenbarung des Geheimnis-
ses ausdrücklich zustimmt,

2. eine im Rahmen der Gesetze tätige Person, die ihrer-
seits zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, zur Erfül-
lung ihres Auftrags auf die Offenbarung des Geheim-
nisses angewiesen ist oder

3. die Offenbarung des Geheimnisses auf Grund über-
wiegender öffentlicher Interessen oder zum Schutz der

Rechte und Freiheiten anderer oder im Interesse der
betroffenen Person unerlässlich ist.

§ 9
Geschenkannahme

(1) Angehörigen der Sozialberufe ist es untersagt, von
den betreuten Personen oder deren Angehörigen im Hin-
blick auf ihre Tätigkeit für sich oder Dritte ein Geschenk,
einen anderen Vermögensvorteil oder einen sonstigen
Vorteil zu fordern, anzunehmen oder sich versprechen zu
lassen.

(2) Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten von
geringem Wert gelten nicht als Geschenk.

§ 10
Art und Anzeige der Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Sozialbetreuung mit den
Ausbildungsschwerpunkten "A", "BA" und "F" kann,
soweit keine Berechtigung zur selbständigen Ausübung
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken-
pflege vorliegt, nur unselbständig im Rahmen eines
Dienstverhältnisses zu einer natürlichen oder juristischen
Person im Sinn des § 90 Gesundheits- und Krankenpfle-
gegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung BGBl. I
Nr. 57/2008, erfolgen.

(2) Die Berufsausübung in der Heimhilfe kann, soweit
keine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge vorliegt, nur unselbständig erfolgen.

(3) Die Berufsausübung in der Sozialbetreuung mit
dem Ausbildungsschwerpunkt "BB", in der Persönlichen
Assistenz, in der Frühförderung und Sehfrühförderung
sowie in der Peer-Beratung ist der auf Grund des Orts der
erstmaligen in Aussicht genommenen Berufsausübung in
Oberösterreich zuständigen Behörde anzuzeigen, sofern
sie nicht unselbständig im Rahmen eines Dienstverhält-
nisses zu einer auf Grund bundes- oder landesrechtlicher
Bestimmungen zur Leistungserbringung in diesem
Bereich ermächtigten Einrichtung erfolgt.

(4) Die Behörde hat die Berufsausübung mit Bescheid
zu untersagen, wenn die Voraussetzungen nach § 4 nicht
vorliegen. Gleichzeitig hat die Bezirksverwaltungsbehör-
de die Landesregierung über das Nichtvorliegen der Vor-
aussetzungen nach § 4 in Kenntnis zu setzen.

§ 11
Einschränkung und Entziehung

der Berufsberechtigung

(1) Wenn von der Behörde auf Grund von behördlich
festgestellten Tatsachen angenommen werden muss,
dass Angehörige der Sozialberufe bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit das Leben, die Gesundheit, die körperliche Inte-
grität oder die körperliche oder geistige Entwicklung
betreuter Personen schädigen oder beträchtlich gefähr-
den, hat die Behörde nach einer Anzeige im Sinn des
§ 84 StPO, BGBl. Nr. 631/1975, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 109/2007, längstens bis zur rechtskräftigen
Entscheidung oder Einstellung in einem gerichtlichen Ver-
fahren mit Bescheid gemäß § 57 AVG eine Einschrän-
kung oder Entziehung der Berechtigung zur Berufsaus-
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übung anzuordnen, soweit dies zur Abwendung des
Schadens oder der Gefahr erforderlich ist.

(2) Die Behörde hat die Berechtigung zur Berufsaus-
übung zu entziehen, wenn die Voraussetzungen des § 4
bereits anfänglich nicht gegeben waren oder nachträglich
weggefallen sind. Sobald die Voraussetzungen gemäß
§ 4 vorliegen und gegen die Wiederaufnahme der Berufs-
ausübung keine Bedenken mehr bestehen, ist die Berufs-
berechtigung auf Antrag wieder zu erteilen.

III. TEIL
SOZIALBETREUUNGSBERUFE

1. HAUPTSTÜCK
HEIMHILFE

§ 12
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Heimhilfe umfasst
1. die Unterstützung betreuungsbedürftiger Menschen

bei der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täg-
lichen Lebens im Sinn der Unterstützung von Eigen-
aktivitäten und der Hilfe zur Selbsthilfe,

2. die eigenverantwortliche Durchführung hauswirtschaft-
licher Tätigkeiten sowie

3. die Unterstützung bei der Basisversorgung.

(2) Angehörige dieses Berufsbilds führen auf Grund
von Anordnungen von betreuungsbedürftigen Menschen
oder Angehörigen der Sozial- und Gesundheitsberufe
eigenverantwortlich Tätigkeiten im Sinn des Abs. 1 Z. 1
und 2 im Rahmen der sozialen Betreuungsplanung durch.

§ 13
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Heimhilfe erfolgt ausschließ-
lich in Ausbildungsgängen und besteht aus zumindest
200 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 200 Stunden Pra-
xis.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst, soweit diese
Inhalte nicht vom Ausbildungsmodul "Unterstützung bei
der Basisversorgung" gemäß Gesundheits- und Kran-
kenpflege-Basisversorgungs-Ausbildungsverordnung -
GuK-BAV, BGBl. II Nr. 281/2006, erfasst sind, jedenfalls
folgende Bereiche, wobei die jeweils angegebene Anzahl
der Unterrichtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Dokumentation (4 Unterrichtseinheiten),
2. Ethik und Berufskunde (8 Unterrichtseinheiten),
3. Erste Hilfe (20 Unterrichtseinheiten),
4. Grundzüge der angewandten Hygiene (6 Unterrichts-

einheiten),
5. Grundzüge der Ergonomie und Mobilisation (20

Unterrichtseinheiten),
6. Grundzüge der angewandten Ernährungslehre und

Diätkunde (8 Unterrichtseinheiten),
7. Haushaltsführung (12 Unterrichtseinheiten),
8. Grundzüge der Gerontologie (10 Unterrichtseinhei-

ten),
9. Grundzüge der Kommunikation und Konfliktbewälti-

gung (26 Unterrichtseinheiten),

10. Grundzüge der Sozialen Sicherheit (6 Unterrichtsein-
heiten).

(3) Die praktische Ausbildung ist zu 120 Stunden in
Einrichtungen der mobilen Betreuung und Hilfe und zu
80 Stunden in teilstationären oder stationären Einrichtun-
gen zu absolvieren. Als Praktikumsstellen kommen aus-
schließlich solche in Betracht, die auf Grund bundes- oder
landesrechtlicher Bestimmungen zur Leistungserbrin-
gung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie hat auch eine
Praktikumsvorbereitung und eine Praktikumsreflexion zu
umfassen. Das Ausbildungsmodul "Unterstützung bei der
Basisversorgung" gemäß Gesundheits- und Kranken-
pflege-Basisversorgungs-Ausbildungsverordnung, BGBl.
II Nr. 281/2006, ist zu berücksichtigen.

§ 14
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Heimhilfe gemäß § 12
Abs. 1 setzt die Vollendung des 18. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines Heimhelfers oder einer Heim-
helferin haben laufend Maßnahmen zu setzen, um die
Einhaltung dieses Landesgesetzes und der auf Grund
dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen sowie
die Erbringung der gebotenen Qualität zu sichern.

(3) Heimhelfer und Heimhelferinnen sind verpflichtet,
alle zwei Jahre Fortbildungen im Ausmaß von zumindest
16 Stunden zu absolvieren.

2. HAUPTSTÜCK
ALTENARBEIT "A"

1. ABSCHNITT
FACH-SOZIALBETREUUNG "A"

§ 15
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem
Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit "A" umfasst
1. die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse

älterer Menschen abgestimmte soziale Betreuung und
2. die Pflegehilfe im Sinn des 3. Hauptstücks des

Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I Nr.
108/1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 57/2008.

(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich gemäß
Abs. 1 Z. 1 umfasst die soziale Betreuung älterer Men-
schen, insbesondere
1. die Setzung präventiver, unterstützender, aktivieren-

der, reaktivierender, beratender, organisatorischer und
administrativer Maßnahmen zur täglichen Lebensbe-
wältigung;

2. das Eingehen auf körperliche, seelische, soziale und
geistige Bedürfnisse und Ressourcen;

3. die Hilfe zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förde-
rung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein möglichst
selbständiges und eigenverantwortliches Leben im
Alter;

4. die individuelle Begleitung bei der Sinnfindung und
Neuorientierung in der Lebensphase Alter;
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5. die Unterstützung bei der psychosozialen Bewältigung
von Krisensituationen;

6. die Entlastung, Begleitung und Anleitung von
Angehörigen und Laienhelfern und Laienhelferinnen
sowie

7. die Begleitung von Sterbenden und deren Angehöri-
gen.

§ 16
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Fach-Sozialbetreuung "A" ist
entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie integriert die
Ausbildung in der Pflegehilfe nach den gesundheits- und
krankenpflegerechtlichen Bestimmungen des Bundes,
und ergänzt diese um zumindest 365 Unterrichtseinheiten
Theorie sowie 400 Stunden Praxis. Die Ausbildung ist auf
zumindest zwei Ausbildungsjahre aufzuteilen.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst folgende
Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Persönlichkeitsbildung (120 Unterrichtseinheiten),
2. Allgemeine Sozialbetreuung (30 Unterrichtseinheiten),
3. Humanwissenschaftliche Grundbildung (50 Unter-

richtseinheiten),
4. Politische Bildung und Recht (10 Unterrichtseinheiten),
5. Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung (20 Unter-

richtseinheiten),
6. Haushalt, Ernährung, Diät (55 Unterrichtseinheiten),
7. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (80 Unter-

richtseinheiten).

(3) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der mobilen Betreuung und Hilfe, der sozialen Hauskran-
kenpflege sowie in teilstationären oder stationären Ein-
richtungen absolviert werden. Als Praktikumsstellen kom-
men ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund bun-
des- oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leis-
tungserbringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie
hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine Prakti-
kumsreflexion zu umfassen.

§ 17
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Fach-Sozialbetreuung
"A" setzt die Vollendung des 19. Lebensjahres sowie eine
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung nach § 16
bzw. eine dieser Ausbildung nach § 59 gleichgestellte
oder als gleichwertig anerkannte Ausbildung voraus.

(2) Dienstgeber eines Fach-Sozialbetreuers oder einer
Fach-Sozialbetreuerin "A" haben laufend Maßnahmen zu
setzen, um die Einhaltung dieses Landesgesetzes und
der auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Ver-
ordnungen sowie die Erbringung der gebotenen Qualität
zu sichern.

(3) Fach-Sozialbetreuer und Fach-Sozialbetreuerin-
nen "A" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildungen im
Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvieren.

2. ABSCHNITT
DIPLOM-SOZIALBETREUUNG "A"

§ 18
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Diplom-Sozialbetreuung mit
dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit "A" entspricht
dem Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung "A". Darüber
hinaus umfasst es die ganzheitliche und auf die individu-
ellen Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmte soziale
Betreuung und konzeptive und planerische Aufgaben
betreffend die Gestaltung der sozialen Betreuungsarbeit.
Diplom-Sozialbetreuer oder Diplom-Sozialbetreuerinnen
"A" verfügen weiters über Kompetenzen der Koordination
und der fachlichen Anleitung von Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen auf Fach- sowie Helfer- und Helferinnen-
Niveau in Fragen der Altenarbeit.

(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich um-
fasst
1. die umfassende soziale Betreuung älterer Menschen

im Sinn des § 15 Abs. 2,
2. die Entwicklung, Durchführung und Evaluierung von

Konzepten und Projekten auf der Basis wissenschaft-
licher Erkenntnisse zur Qualitätsentwicklung sowie zur
Weiterentwicklung des sozialen Betreuungsangebots
der eigenen Organisation oder Einrichtung und

3. die fachliche Anleitung in Fragen der Altenarbeit.

§ 19
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Diplom-Sozialbetreuung "A"
ist entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus
zumindest 600 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 600
Stunden Praxis.

(2) Die auf der Grundlage der Fachausbildung gemäß
§ 16 zu absolvierende theoretische Ausbildung umfasst
folgende Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der
Unterrichtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Persönlichkeitsbildung (120 Unterrichtseinheiten),
2. Humanwissenschaftliche Grundbildung (120 Unter-

richtseinheiten),
3. Politische Bildung und Recht (40 Unterrichtseinheiten),
4. Management und Organisation (80 Unterrichtseinhei-

ten),
5. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (240 Unter-

richtseinheiten).

(3) Der Ausbildungsgang in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "A" hat sich für Absolventen und Absolventinnen der
Fach-Sozialbetreuung "A" zumindest auf ein Ausbil-
dungsjahr zu erstrecken.

(4) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der mobilen Betreuung und Hilfe, der sozialen Hauskran-
kenpflege sowie in teilstationären oder stationären Ein-
richtungen absolviert werden. Als Praktikumsstellen kom-
men ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund bun-
des- oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leis-
tungserbringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie
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hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine Prakti-
kumsreflexion zu umfassen.

§ 20
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "A" setzt die Vollendung des 20. Lebensjahres sowie
eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung nach
§ 19 bzw. eine dieser Ausbildung nach § 59 gleichge-
stellte oder als gleichwertig anerkannte Ausbildung vor-
aus.

(2) Dienstgeber eines Diplom-Sozialbetreuers oder
einer Diplom-Sozialbetreuerin "A" haben laufend Maß-
nahmen zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesge-
setzes und der auf Grund dieses Landesgesetzes erlas-
senen Verordnungen sowie die Erbringung der gebote-
nen Qualität zu sichern.

(3) Diplom-Sozialbetreuer und Diplom-Sozialbetreue-
rinnen "A" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildungen
im Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvieren.

3. HAUPTSTÜCK
BEHINDERTENARBEIT "BA"

1. ABSCHNITT
FACH-SOZIALBETREUUNG "BA"

§ 21
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem
Ausbildungsschwerpunkt Behindertenarbeit "BA" umfasst
1. die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse

abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten
Menschen in deren zentralen Lebensfeldern insbeson-
dere Wohnen, Arbeit bzw. Beschäftigung, Freizeit und
Bildung sowie

2. die Pflegehilfe im Sinn des 3. Hauptstücks des
Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. Nr.
108/1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 57/2008.

(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich gemäß
Abs. 1 Z. 1 umfasst insbesondere Maßnahmen der Anlei-
tung, Anregung, Beratung, Assistenz, Förderung und
erforderlichenfalls der Intervention bis hin zur weiterge-
henden oder gänzlichen stellvertretenden Durchführung
von Verrichtungen.

§ 22
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Fach-Sozialbetreuung "BA"
ist entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie integriert die
Ausbildung in der Pflegehilfe nach den gesundheits- und
krankenpflegerechtlichen Bestimmungen des Bundes
und ergänzt diese um zumindest 365 Unterrichtseinheiten
Theorie sowie 400 Stunden Praxis. Die Ausbildung ist auf
zumindest zwei Ausbildungsjahre aufzuteilen.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst folgende
Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:

1. Persönlichkeitsbildung (120 Unterrichtseinheiten),
2. Allgemeine Sozialbetreuung (30 Unterrichtseinheiten),
3. Humanwissenschaftliche Grundbildung (50 Unter-

richtseinheiten),
4. Politische Bildung und Recht (10 Unterrichtseinheiten),
5. Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung (20 Unter-

richseinheiten),
6. Haushalt, Ernährung, Diät (55 Unterrichtseinheiten),
7. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (80 Unter-

richtseinheiten).

(3) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Behindertenhilfe oder der psychiatrischen Vor- und
Nachsorge absolviert werden. Als Praktikumsstellen kom-
men ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund
bundes- oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leis-
tungserbringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie
hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine Prakti-
kumsreflexion zu umfassen.

§ 23
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Fach-Sozialbetreuung
"BA" setzt die Vollendung des 19. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines Fach-Sozialbetreuers oder einer
Fach-Sozialbetreuerin "BA" haben laufend Maßnahmen
zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesgesetzes und
der auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Ver-
ordnungen sowie die Erbringung der gebotenen Qualität
zu sichern.

(3) Fach-Sozialbetreuer und Fach-Sozialbetreuerin-
nen "BA" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildungen
im Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvieren.

2. ABSCHNITT
DIPLOM-SOZIALBETREUUNG "BA"

§ 24
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Diplom-Sozialbetreuung mit
dem Ausbildungsschwerpunkt Behindertenarbeit "BA"
entspricht dem Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung
"BA". Darüber hinaus umfasst es die ganzheitliche und
auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte soziale
Betreuung von beeinträchtigten Menschen in deren zen-
tralen Lebensfeldern insbesondere Wohnen, Arbeit bzw.
Beschäftigung, Freizeit und Bildung. Diplom-Sozialbe-
treuer oder Diplom-Sozialbetreuerinnen "BA" verfügen
weiters über Kompetenzen der Koordination und der fach-
lichenAnleitung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf
Fach- sowie Helfer- und Helferinnenniveau in Fragen der
Behindertenarbeit.

(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich um-
fasst insbesondere
1. die Anleitung, Anregung, Beratung, Assistenz, Förde-

rung und Intervention in den zentralen Lebensfeldern
von Menschen mit Beeinträchtigung im Sinn des § 21
Abs. 2,
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2. die eigenverantwortliche Entwicklung, Durchführung
und Evaluierung von Konzepten und Projekten auf der
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitäts-
entwicklung sowie zur Weiterentwicklung des sozialen
Betreuungsangebots der eigenen Organisation oder
Einrichtung und

3. die fachliche Anleitung in Fragen der Behindertenar-
beit.

§ 25
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Diplom-Sozialbetreuung "BA"
ist entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus
zumindest 600 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 600
Stunden Praxis.

(2) Die auf der Grundlage der Fachausbildung gemäß
§ 22 zu absolvierende theoretische Ausbildung umfasst
folgende Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der
Unterrichtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Persönlichkeitsbildung (120 Unterrichtseinheiten),
2. Humanwissenschaftliche Grundbildung (120 Unter-

richtseinheiten),
3. Politische Bildung und Recht (40 Unterrichtseinheiten),
4. Management und Organisation (80 Unterrichtseinhei-

ten),
5. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (240 Unter-

richtseinheiten).

(3) Der Ausbildungsgang in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "BA" hat sich für Absolventen undAbsolventinnen der
Fach-Sozialbetreuung "BA" auf zumindest ein Ausbil-
dungsjahr zu erstrecken.

(4) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Behindertenhilfe oder der psychiatrischen Vor- und
Nachsorge absolviert werden. Als Praktikumsstellen kom-
men ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund bun-
des- oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leis-
tungserbringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie
hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine Prakti-
kumsreflexion zu umfassen.

§ 26
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "BA" setzt die Vollendung des 20. Lebensjahres vor-
aus.

(2) Dienstgeber eines Diplom-Sozialbetreuers oder
einer Diplom-Sozialbetreuerin "BA" haben laufend Maß-
nahmen zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesge-
setzes und der auf Grund dieses Landesgesetzes erlas-
senen Verordnungen sowie die Erbringung der gebote-
nen Qualität zu sichern.

(3) Diplom-Sozialbetreuer und Diplom-Sozialbetreue-
rinnen "BA" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildun-
gen im Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvie-
ren.

4. HAUPTSTÜCK
BEHINDERTENBEGLEITUNG "BB"

1. ABSCHNITT
FACH-SOZIALBETREUUNG "BB"

§ 27
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem
Ausbildungsschwerpunkt Behindertenbegleitung "BB"
umfasst
1. die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse

abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten
Menschen in deren zentralen Lebensfeldern insbeson-
dere Wohnen, Arbeit bzw. Beschäftigung, Freizeit und
Bildung sowie

2. die Unterstützung bei der Basisversorgung.
(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich gemäß

Abs. 1 Z. 1 umfasst insbesondere Maßnahmen der Anlei-
tung, Anregung, Beratung, Assistenz, Förderung und
erforderlichenfalls der Intervention bis hin zur weiterge-
henden oder gänzlichen stellvertretenden Durchführung
von Verrichtungen, wobei die Kompetenzen verstärkt und
vertieft in der Begleitung, Beratung und Assistenz liegen.

§ 28
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Fach-Sozialbetreuung "BB"
ist entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus
zumindest 1.100 Unterrichtseinheiten Theorie sowie
1.160 Stunden Praxis und wird durch das Ausbildungs-
modul "Unterstützung bei der Basisversorgung" gemäß
Gesundheits- und Krankenpflege-Basisversorgungs-Aus-
bildungsverordnung, BGBl. II Nr. 281/2006, ergänzt. Die
Ausbildung ist auf zumindest zwei Ausbildungsjahre auf-
zuteilen.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst folgende
Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Persönlichkeitsbildung (340 Unterrichtseinheiten),
2. Allgemeine Sozialbetreuung (200 Unterrichtseinhei-

ten),
3. Humanwissenschaftliche Grundbildung (80 Unter-

richtseinheiten),
4. Politische Bildung und Recht (80 Unterrichtseinheiten),
5. Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung (20 Unter-

richseinheiten),
6. Haushalt, Ernährung, Diät (80 Unterrichtseinheiten),
7. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (280 Unter-

richtseinheiten).

(3) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Behindertenhilfe oder der psychiatrischen Vor- und
Nachsorge absolviert werden. Als Praktikumsstellen kom-
men ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund bun-
des- oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leis-
tungserbringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie
hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine Prakti-
kumsreflexion zu umfassen.
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§ 29
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Fach-Sozialbetreuung
"BB" setzt die Vollendung des 19. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines Fach-Sozialbetreuers oder einer
Fach-Sozialbetreuerin "BB" haben laufend Maßnahmen
zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesgesetzes und
der auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Ver-
ordnungen sowie die Erbringung der gebotenen Qualität
zu sichern.

(3) Fach-Sozialbetreuer und Fach-Sozialbetreuerin-
nen "BB" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildungen
im Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvieren.

2. ABSCHNITT
DIPLOM-SOZIALBETREUUNG "BB"

§ 30
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Diplom-Sozialbetreuung mit
dem Ausbildungsschwerpunkt Behindertenbegleitung
("BB") entspricht der Fach-Sozialbetreuung mit dem Aus-
bildungsschwerpunkt Behindertenbegleitung ("BB"). Dar-
über hinaus umfasst es die ganzheitliche und auf die indi-
viduellen Bedürfnisse abgestimmte soziale Betreuung
von beeinträchtigten Menschen in deren zentralen
Lebensfeldern insbesondere Wohnen, Arbeit bzw.
Beschäftigung, Freizeit und Bildung. Diplom-Sozialbe-
treuer oder Diplom-Sozialbetreuerinnen "BB" verfügen
weiters über Kompetenzen der Koordination und der fach-
lichenAnleitung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf
Fach- sowie Helfer- und Helferinnen-Niveau in Fragen der
Behindertenbegleitung.

(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich um-
fasst insbesondere
1. die Anleitung, Anregung, Beratung, Assistenz, Förde-

rung und erforderlichenfalls die Intervention bis hin zur
weitergehenden oder gänzlichen stellvertretenden
Durchführung von Verrichtungen in den zentralen
Lebensfeldern von Menschen mit Beeinträchtigung im
Sinn des § 27 Abs. 2,

2. die eigenverantwortliche Entwicklung, Durchführung
und Evaluierung von Konzepten und Projekten auf der
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitäts-
entwicklung sowie zur Weiterentwicklung des sozialen
Betreuungsangebots der eigenen Organisation oder
Einrichtung und

3. die fachliche Anleitung in Fragen der Behindertenbe-
gleitung.

§ 31
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Diplom-Sozialbetreuung "BB"
ist entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus
zumindest 600 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 600
Stunden Praxis.

(2) Die auf der Grundlage der Fachausbildung gemäß
§ 28 zu absolvierende theoretische Ausbildung umfasst

folgende Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der
Unterrichtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Persönlichkeitsbildung (120 Unterrichtseinheiten),
2. Humanwissenschaftliche Grundbildung (120 Unter-

richtseinheiten),
3. Politische Bildung und Recht (40 Unterrichtseinheiten),
4. Management und Organisation (80 Unterrichtseinhei-

ten),
5. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (240 Unter-

richtseinheiten).

(3) Der Ausbildungsgang in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "BB" hat sich für Absolventen undAbsolventinnen der
Fach-Sozialbetreuung "BB" auf zumindest ein Ausbil-
dungsjahr zu erstrecken.

(4) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Behindertenhilfe oder der psychiatrischen Vor- und
Nachsorge absolviert werden. Als Praktikumsstellen kom-
men ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund bun-
des- oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leis-
tungserbringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Sie
hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine Prakti-
kumsreflexion zu umfassen.

§ 32
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "BB" setzt die Vollendung des 20. Lebensjahres vor-
aus.

(2) Dienstgeber eines Diplom-Sozialbetreuers oder
einer Diplom-Sozialbetreuerin "BB" haben laufend Maß-
nahmen zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesge-
setzes und der auf Grund dieses Landesgesetzes erlas-
senen Verordnungen sowie die Erbringung der gebote-
nen Qualität zu sichern.

(3) Diplom-Sozialbetreuer und Diplom-Sozialbetreue-
rinnen "BB" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildun-
gen im Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvie-
ren.

5. HAUPTSTÜCK
FAMILIENARBEIT "F"

DIPLOM-SOZIALBETREUUNG "F"

§ 33
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Diplom-Sozialbetreuung mit
dem Ausbildungsschwerpunkt Familienarbeit ("F") um-
fasst neben der Pflegehilfe im Sinn des 3. Hauptstücks
des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I
Nr. 108/1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 57/2008, die soziale
Betreuung von Familien und familienähnlichen Gemein-
schaften und unterstützt diese bei der Überwindung
schwieriger Lebenssituationen mit dem Ziel, den gewohn-
ten Lebensrhythmus aufrecht zu erhalten. Diplom-Sozial-
betreuer oder Diplom-Sozialbetreuerinnen "F" verfügen
weiters über Kompetenzen der Koordination und der fach-
lichenAnleitung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf
Fach- sowie Helfer- und Helferinnenniveau in Fragen der
Familienarbeit.
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(2) Schwierige Lebenssituationen sind insbesondere
1. die Erkrankung eines Elternteils, eines Kindes oder

eines anderen in der Familie bzw. im familienähnlichen
Verband lebenden Angehörigen oder

2. psychische Krisensituationen, wie Trennung, Schei-
dung, Tod von Angehörigen, Überforderung, Überlas-
tung oder Ausfall der Betreuungsperson.

(3) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich im Rah-
men der sozialen Betreuung umfasst insbesondere:
1. Planung und Organisation des Alltags;
2. Haushaltsorganisation und -führung;
3. altersspezifische Betreuung der Kinder und Jugendli-

chen, Spiel- und Lernanimation sowie Hausaufgaben-
begleitung;

4. Anleitung, Beratung und Unterstützung von Betreu-
ungspersonen der Familienangehörigen;

5. Mitbetreuung von älteren, kranken oder behinderten
Familienmitgliedern;

6. fachliche Anleitung im Bereich der Familienarbeit;
7. Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von

Krisensituationen;
8. Beratung, Begleitung und Unterstützung bei der Inan-

spruchnahme von Sozial- und Gesundheitseinrichtun-
gen sowie öffentlichen Stellen, Ämtern und Behörden
und

9. Zusammenarbeit mit dem Betreuungsteam und mit
Einrichtungen der öffentlichen und freien Wohlfahrt im
sozialen Umfeld.

§ 34
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Diplom-Sozialbetreuung "F"
ist entweder im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten
Bildungseinrichtungen zu erwerben. Sie integriert die
Ausbildung in der Pflegehilfe nach den gesundheits- und
krankenpflegerechtlichen Bestimmungen des Bundes
und ergänzt diese um zumindest 965 Unterrichtseinheiten
Theorie sowie 1.000 Stunden Praxis.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst folgende
Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Persönlichkeitsbildung (240 Unterrichtseinheiten),
2. Allgemeine Sozialbetreuung (30 Unterrichtseinheiten),
3. Humanwissenschaftliche Grundbildung (170 Unter-

richtseinheiten),
4. Politische Bildung und Recht (50 Unterrichtseinheiten),
5. Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung (20 Unter-

richtseinheiten),
6. Haushalt, Ernährung, Diät (55 Unterrichtseinheiten),
7. Management und Organisation (80 Unterrichtseinhei-

ten),
8. Schwerpunktspezifische Sozialbetreuung (320 Unter-

richtseinheiten).

(3) Der Ausbildungsgang in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "F" hat sich auf zumindest drei Ausbildungsjahre zu
erstrecken.

(4) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der mobilen Betreuung und Hilfe, der sozialen Hauskran-
kenpflege sowie in teilstationären oder stationären Ein-
richtungen absolviert werden. Teile des Praktikums kön-
nen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der psychiatri-
schen Vor- und Nachsorge oder der genehmigten Ein-
richtungen zur Sozialpädagogischen Betreuung im Rah-
men der Jugendwohlfahrt absolviert werden. Das
Praktikum ist überwiegend im Rahmen von mobilen
Diensten zu absolvieren. Als Praktikumsstellen kommen
ausschließlich solche in Betracht, die auf Grund bundes-
oder landesrechtlicher Bestimmungen zur Leistungser-
bringung in diesem Bereich ermächtigt sind. Die Ausbil-
dung hat auch eine Praktikumsvorbereitung und eine
Praktikumsreflexion zu umfassen.

§ 35
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Diplom-Sozialbetreu-
ung "F" setzt die Vollendung des 20. Lebensjahres vor-
aus.

(2) Dienstgeber eines Diplom-Sozialbetreuers oder
einer Diplom-Sozialbetreuerin "F" haben laufend Maß-
nahmen zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesge-
setzes und der auf Grund dieses Landesgesetzes erlas-
senen Verordnungen sowie die Erbringung der gebote-
nen Qualität zu sichern.

(3) Diplom-Sozialbetreuer und Diplom-Sozialbetreue-
rinnen "F" sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildungen
im Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvieren.

IV. TEIL
WEITERE SOZIALBERUFE

1. HAUPTSTÜCK
PERSÖNLICHE ASSISTENZ

§ 36
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Persönlichen Assistenz um-
fasst die Unterstützung und Begleitung von Menschen mit
Beeinträchtigungen, um ihnen je nach Eigenart der
Beeinträchtigung und dem Grad der Selbstbestimmungs-
fähigkeit ein eigenständiges Leben in allen Bereichen des
täglichen Lebens zu ermöglichen.

(2) Angehörige dieses Berufsbilds führen auf Grund
von Anordnungen von Menschen mit Beeinträchtigungen
insbesondere die Unterstützung bei der Grundversor-
gung, die Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätig-
keiten, die Begleitung und Förderung der Mobilität, die
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung und die Unter-
stützung bei der Kommunikation eigenverantwortlich
durch.

§ 37
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung zum Persönlichen Assistenten oder
zur Persönlichen Assistentin ist ausschließlich im Rah-
men eines Ausbildungsgangs in ermächtigten Bildungs-
einrichtungen im Ausmaß von zumindest 32 Unterrichts-
einheiten zu absolvieren.
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(2) Die theoretische Grundausbildung umfasst insbe-
sondere folgende, zu einem Lernfeld zusammengefasste
Unterrichtsbereiche:
1. Einführung in die Persönliche Assistenz,
2. Grundkenntnisse der Ergonomie,
3. Einführung in die Grundversorgung,
4. Kennenlernen von Hilfsmitteln,
5. Kommunikation,
6. Selbsterfahrung.

(3) Auf Basis der theoretischen Grundausbildung hat
eine Unterweisung durch

1. den Menschen mit Beeinträchtigung gemäß § 36 bzw.
dessen Angehörige oder

2. Persönliche Assistenten oder Persönliche Assistentin-
nen mit Berufserfahrung

zu erfolgen.

§ 38
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Persönlichen Assistenz
setzt die Vollendung des 18. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines Persönlichen Assistenten oder
einer Persönlichen Assistentin haben laufend Maßnah-
men zu setzen, um die Einhaltung dieses Landesgeset-
zes und der auf Grund dieses Landesgesetzes erlasse-
nen Verordnungen sowie die Erbringung der gebotenen
Qualität zu sichern.

(3) Persönliche Assistenten oder Persönliche Assis-
tentinnen sind verpflichtet, alle zwei Jahre Fort- oder Wei-
terbildungsveranstaltungen im Ausmaß von 16 Stunden
zu absolvieren.

2. HAUPTSTÜCK
FRÜHFÖRDERUNG

§ 39
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Frühförderung umfasst die früh-
zeitige Förderung von Kindern mit Entwicklungsverzöge-
rung, Kindern mit Beeinträchtigungen sowie Kindern, bei
denen die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung
nicht ausgeschlossen werden kann.

(2) Der Tätigkeitsbereich der Frühförderung umfasst
insbesondere die Abklärung des Förderbedarfs, die För-
derung des Kindes, die Beratung und Begleitung der
Familie sowie die Kooperation mit Fachleuten und Orga-
nisationen.

§ 40
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Frühförderung ist entweder
im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder durch Absol-
vierung der einzelnen Module in ermächtigten Bildungs-
einrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus zumindest
790 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 300 Stunden Pra-
xis.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst insbesondere
folgende Module, die in Lernfeldern zusammenzufassen

sind, wobei jeweils die angegebene Anzahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Grundlagen der Frühförderung (460 Unterrichtseinhei-

ten):
a) Medizinische Grundlagen der Frühförderung sowie

Einführung in die Physiotherapie, Ergotherapie und
Logopädie,

b) Pädagogische Grundlagen der Frühförderung,
c) Psychologische Grundlagen der Frühförderung,
d) Grundlagen der Soziologie und Sozialarbeit sowie

Rechtskunde,
e) Heilpädagogische Grundlagen der Frühförderung;

2. Persönlichkeitsbildung und Beratungskompetenz (290
Unterrichtseinheiten);

3. Organisation (40 Unterrichtseinheiten).

(3) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Frühförderung absolviert werden. Sie hat auch eine
Praktikumsvorbereitung und Praktikumsreflexion zu
umfassen. Als Praktikumsstellen kommen ausschließlich
solche in Betracht, die auf Grund bundes- oder landes-
rechtlicher Bestimmungen zur Leistungserbringung in
diesem Bereich ermächtigt sind.

§ 41
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Frühförderung setzt die
Vollendung des 25. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines Frühförderers oder einer Früh-
förderin haben laufend Maßnahmen zu setzen, um die
Einhaltung dieses Landesgesetzes und der auf Grund
dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen sowie
die Erbringung der gebotenen Qualität zu sichern.

(3) Frühförderer oder Frühförderinnen sind verpflichtet,
alle zwei Jahre Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen
im Ausmaß von 32 Stunden zu absolvieren.

3. HAUPTSTÜCK
SEHFRÜHFÖRDERUNG

§ 42
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Sehfrühförderung umfasst die
Förderung von Kindern mit angeborener oder erworbener
Sehschädigung, blinden Kindern oder Kindern, bei denen
eine erhebliche Störung der Sehwahrnehmung im Rah-
men von Mehrfachbehinderungen besteht.

(2) Der Tätigkeitsbereich der Sehfrühförderung um-
fasst - vorbehaltlich der dem gehobenen Dienst nach dem
Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizi-
nisch-technischen Dienste - MTD-Gesetz, BGBl. I Nr.
406/1992, i.d.F. BGBl. I Nr. 57/2008, zugewiesenen Tätig-
keiten - insbesondere die Abklärung des Förderbedarfs,
die Förderung des Kindes, die Beratung und Begleitung
der Familie sowie die Kooperation mit Fachleuten und
Organisationen.

§ 43
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Sehfrühförderung ist entwe-
der im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder durch
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Absolvierung der einzelnen Module in ermächtigten Bil-
dungseinrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus zumin-
dest 320 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 100 Stunden
Praxis.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst insbesondere
folgende Module, die in Lernfelder zusammenzufassen
sind, wobei jeweils die angegebene Anzahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:

1. Grundlagen der Frühförderung sehgeschädigter Kin-
der (160 Unterrichtseinheiten):
a) Einführung in die Sehgeschädigtenpädagogik im

Frühbereich,
b) Grundlagen der Frühförderung für Sehgeschädigte,
c) Medizinische Grundlagen,
d) Psychologische, psychosoziale, philosophisch-ethi-

sche und soziologische Aspekte,
e) Rechtsgrundlagen,
f) Organisation,
g) Interdisziplinäre Aspekte,
h) Beratungskompetenz;

2. Spezielle Fördermaßnahmen bei der Erziehung seh-
geschädigter Kinder im Frühbereich (160 Unterrichts-
einheiten):
a) beim Kind mit Frühgeburt,
b) beim Kind mit Blindheit,
c) beim Kind mit Sehbeeinträchtigung,
d) beim Kind mit Sehschädigung und mehrfacher

Beeinträchtigung.

(3) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Sehfrühförderung absolviert werden. Sie hat auch
eine Praktikumsvorbereitung und Praktikumsreflexion zu
umfassen. Als Praktikumsstellen kommen ausschließlich
solche in Betracht, die auf Grund bundes- oder landes-
rechtlicher Bestimmungen zur Leistungserbringung in
diesem Bereich ermächtigt sind.

§ 44
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Sehfrühförderung setzt
die Vollendung des 25. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines Sehfrühförderers oder einer
Sehfrühförderin haben laufend Maßnahmen zu setzen,
um die Einhaltung dieses Landesgesetzes und der auf
Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen
sowie die Erbringung der gebotenen Qualität zu sichern.

(3) Sehfrühförderer oder Sehfrühförderinnen sind ver-
pflichtet, alle zwei Jahre Fort- oder Weiterbildungsveran-
staltungen im Ausmaß von 32 Stunden zu absolvieren.

4. HAUPTSTÜCK
PEER-BERATUNG

§ 45
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild der Peer-Beratung umfasst die
Begleitung und Beratung von Menschen mit Beeinträch-

tigungen durch Menschen mit Beeinträchtigungen. Die
Beratung und Begleitung von Peer-Beratern und Peer-
Beraterinnen trägt dazu bei, als Mensch mit Beeinträchti-
gungen ein Leben mit mehr Selbstbestimmung, Eigen-
verantwortung, Chancengleichheit und Würde führen zu
können.

(2) Der Tätigkeitsbereich umfasst insbesondere die
Beratung, die Begleitung, die Information, die Unterstüt-
zung sowie die Kooperation mit Leistungsanbietern und
Fachleuten.

§ 46
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Peer-Beratung ist entweder
im Rahmen eines Ausbildungsgangs oder durch Absol-
vierung der einzelnen Module in ermächtigten Bildungs-
einrichtungen zu erwerben. Sie besteht aus zumindest
240 Unterrichtseinheiten Theorie sowie 80 Stunden Pra-
xis. Die Ausbildung ist auf zumindest ein Ausbildungsjahr
aufzuteilen.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst insbesondere
folgende Module, die in Lernfeldern zusammenzufassen
sind, wobei jeweils die angegebene Anzahl der Unter-
richtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Grundlagen der menschlichen Kommunikation (16

Unterrichtseinheiten),
2. Grundlagen der Beratung (80 Unterrichtseinheiten),
3. Einführung in die Peer-Beratung (48 Unterrichtseinhei-

ten),
4. Grundlagen über Behinderungen und Beeinträchtigun-

gen (48 Unterrichtseinheiten),
5. Politische Bildung und Recht, Zwischenbilanz,

Abschluss (32 Unterrichtseinheiten),
6. Leistungsangebote im Sozialbereich (16 Unterrichts-

einheiten).

(3) Die praktische Ausbildung muss in Einrichtungen
der Behindertenhilfe oder der psychiatrischen Vor- und
Nachsorge absolviert werden. Sie hat auch eine Prakti-
kumsvorbereitung und Praktikumsreflexion zu umfassen.
Als Praktikumsstellen kommen ausschließlich solche in
Betracht, die auf Grund bundes- oder landesrechtlicher
Bestimmungen zur Leistungserbringung in diesem
Bereich ermächtigt sind.

§ 47
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Peer-Beratung setzt die
Vollendung des 18. Lebensjahres und Betroffenheit auf
Grund einer eigenen Beeinträchtigung voraus.

(2) Dienstgeber eines Peer-Beraters oder einer Peer-
Beraterin haben laufend Maßnahmen zu setzen, um die
Einhaltung dieses Landesgesetzes und der auf Grund
dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen sowie
die Erbringung der gebotenen Qualität zu sichern.

(3) Peer-Berater und Peer-Beraterinnen sind verpflich-
tet, alle zwei Jahre Fort- oder Weiterbildungsveranstal-
tungen im Ausmaß von 16 Stunden zu absolvieren.
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5. HAUPTSTÜCK
SOZIALPÄDAGOGISCHE FACHBETREUUNG

IN DER JUGENDWOHLFAHRT

§ 48
Berufsbild, Tätigkeitsbereiche

(1) Das Berufsbild Sozialpädagogische Fachbetreu-
ung in der Jugendwohlfahrt umfasst Hilfestellungen zur
Bewältigung von Problemen und Defiziten von Minder-
jährigen, die im Zusammenhang mit ihrer persönlichen,
familiären oder sozialen Entwicklung stehen, durch
1. sozialpädagogische Betreuung von Minderjährigen in

Heimen, Wohngemeinschaften und sonstigen Einrich-
tungen (gemäß § 30 Oö. Jugendwohlfahrtsgesetz
1991),

2. mobile und ambulante sozialpädagogische Betreuung
von Minderjährigen bzw. die Stützung des gesamten
Familiensystems in deren Lebensumfeld sowie

3. sonstige Formen der sozialpädagogischen Individual-
oder Gruppenbetreuung.

(2) Der Tätigkeitsbereich der sozialpädagogischen
Fachbetreuung in der Jugendwohlfahrt umfasst insbe-
sondere folgende im Rahmen der Erziehungshilfen oder
der sozialen Dienste nach dem Oö. Jugendwohlfahrtsge-
setz 1991 durchgeführte Maßnahmen:
1. persönliche Betreuung, Erziehung und Vermittlung

sozialer und persönlicher Kompetenz;
2. Unterstützung bei Ausbildung bzw. Beruf zur Erlan-

gung der Erwerbs- und Selbsterhaltungsfähigkeit;
3. Begleitung und Unterstützung in Krisensituationen;
4. Stabilisierung und Förderung der familiären Ressour-

cen;
5. Auflösung von familiärer Isolation bzw. Herstellung von

sozialen Kontakten;
6. Unterstützung Minderjähriger bei Ablösung von der

Herkunftsfamilie und bei Verselbständigung;
7. Kooperation mit den Eltern und dem Herkunftssystem

sowie
8. interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Systempartnern.

§ 49
Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung in der Sozialpädagogischen Fach-
betreuung in der Jugendwohlfahrt ist entweder im Rah-
men eines Ausbildungsgangs oder durch Absolvierung
einzelner Module in ermächtigten Bildungseinrichtungen
zu erwerben. Sie besteht aus zumindest 1.200 Unter-
richtseinheiten Theorie und 1.200 Stunden Praxis. Die
Ausbildung ist auf zumindest zwei Ausbildungsjahre auf-
zuteilen.

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst insbesondere
folgende Module, wobei jeweils die angegebene Zahl der
Unterrichtseinheiten nicht unterschritten werden darf:
1. Allgemeine Grundlagen:

a) Pädagogik (45 Unterrichtseinheiten),
b) Heil- und Sonderpädagogik (45 Unterrichtseinhei-

ten),

c) Rechtliche und institutionelle Grundlagen (70 Unter-
richtseinheiten),

d) Soziologie und Sozialpolitik (25 Unterrichtseinhei-
ten),

e) Psychologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie
(105 Unterrichtseinheiten),

f) Medizin/Erste Hilfe/Ernährung (55 Unterrichtsein-
heiten);

2. Methodik der Sozialpädagogik (270 Unterrichtseinhei-
ten);

3. Sozialpädagogische Handlungsfelder (195 Unter-
richtseinheiten);

4. Soziale und Persönliche Kompetenz:
a) Selbsterfahrung (75 Unterrichtseinheiten),
b) Supervision (30 Unterrichtseinheiten),
c) weitere Themenbereiche (165 Unterrichtsein-

heiten),
5. Praxisreflexion (45 Unterrichtseinheiten).

(3) Die praktische Ausbildung muss überwiegend in
genehmigten Einrichtungen zur sozialpädagogischen
Betreuung im Rahmen der Jugendwohlfahrt absolviert
werden. Die praktische Ausbildung muss eine Prakti-
kumsvorbereitung und Praktikumsreflexion durch den
Praktikumsgeber umfassen.

§ 50
Berufsausübung

(1) Die Berufsausübung in der Sozialpädagogischen
Fachbetreuung in der Jugendwohlfahrt setzt die Vollen-
dung des 21. Lebensjahres voraus.

(2) Dienstgeber eines sozialpädagogischen Fachbe-
treuers oder einer sozialpädagogischen Fachbetreuerin
haben laufend Maßnahmen zu setzen, um die Einhaltung
dieses Landesgesetzes und der auf Grund dieses Lan-
desgesetzes erlassenen Verordnungen sowie die Erbrin-
gung der gebotenen Qualität zu sichern.

(3) Sozialpädagogische Fachbetreuer und sozial-
pädagogische Fachbetreuerinnen sind verpflichtet, alle
zwei Jahre Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen im
Ausmaß von zumindest 32 Stunden zu absolvieren.

V. TEIL
BETRIEB VON SCHULEN, DURCHFÜHRUNG

VON AUSBILDUNGSGÄNGEN
ODER LEHRGÄNGEN

§ 51
Leitungs- und Lehrpersonal

(1) Der Leiter oder die Leiterin einer Schule für Sozial-
berufe, eines Ausbildungsgangs oder Lehrgangs hat
1. ein abgeschlossenes Universitätsstudium der

a) Rechtswissenschaften,
b) Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
c) Psychologie,
d) (Heil-)Pädagogik,
e) Humanmedizin oder
f) Pflegewissenschaften,
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2. eine zumindest fünfjährige Berufserfahrung in der
Arbeit mit auf soziale bzw. sozial-pädagogische
Betreuung angewiesene Menschen und

3. eine mehrjährige praktische pädagogische Erfahrung
in der Erwachsenenbildung

nachzuweisen.

(2) Abweichend von Abs. 1 Z. 1 hat der Leiter oder die
Leiterin eines
1. Ausbildungsgangs oder Lehrgangs für Persönliche

Assistenz, Peer-Beratung oder Heimhilfe eine erfolg-
reich absolvierte Reifeprüfung,

2. Ausbildungsgangs oder Lehrgangs für Frühförderung
und Sehfrühförderung ein abgeschlossenes Univer-
sitätsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Psychologie, der (Heil)Pädagogik oder der
Humanmedizin,

3. Ausbildungsgangs oder Lehrgangs für Sozialpädago-
gische Fachbetreuung in der Jugendwohlfahrt ein
abgeschlossenes Universitätsstudium der Rechtswis-
senschaften, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Psychologie, der (Heil- bzw. Sonder-)Pädago-
gik, der Humanmedizin, einen Abschluss einer Sozial-
akademie oder einen Abschluss eines einschlägigen
Fachhochschulstudiums

nachzuweisen.

(3) Als Lehrkraft einer Schule für Sozialberufe, eines
Ausbildungsgangs oder Lehrgangs für den jeweiligen
Unterrichtsgegenstand qualifiziert gelten Personen, die
1. eine Qualifikation durch

a) ein erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudi-
um, Fachhochschulstudium oder Lehramtsstudium,

b) eine Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesund-
heits- und Krankenpflege,

c) eine Ausbildung zum diplomierten Sozialarbeiter
oder zur diplomierten Sozialarbeiterin,

d) eine Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-
technischen Dienst,

e) eine Ausbildung zum Fach- oder Diplom-Sozialbe-
treuer oder zur Fach- oder Diplom-Sozialbetreuerin
oder

f) eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Fachbe-
treuer oder zur sozialpädagogischen Fachbetreu-
erin

nachweisen können;
2. die konkret erforderlichen fachspezifischen Kenntnisse

und praktischen Erfahrungen besitzen und
3. über die erforderlichen pädagogischen Fähigkeiten

verfügen.

(4) Abweichend vom Abs. 3 gelten im Bereich der Per-
sönlichen Assistenz ausschließlich geeignete Menschen
mit Beeinträchtigungen als Lehrkräfte für die Unterrichts-
gegenstände des § 37 Abs. 2 Z. 1 und 6 qualifiziert.

(5) Abweichend vom Abs. 3 gelten im Bereich der
Peer-Beratung ausschließlich geeignete Menschen mit
Beeinträchtigungen als Lehrkräfte für die Unterrichtsge-
genstände des § 46 Abs. 2 Z. 3 und 4 qualifiziert.

(6) Zur Unterstützung der Lehrkräfte können erforder-
lichenfalls fachlich und pädagogisch geeignete Fachkräf-
te beigezogen werden.

§ 52
Bewilligung

(1) Der Betrieb von ermächtigten Bildungseinrichtun-
gen bedarf der Bewilligung durch die Behörde.

(2) Dem Antrag auf Erteilung einer Bewilligung gemäß
Abs. 1 sind insbesondere
1. der Lehrplan,
2. die Qualifikationsnachweise für den Leiter oder die Lei-

terin,
3. die Qualifikationsnachweise für das Lehrpersonal,
4. Pläne der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten,
5. Nachweise über die erforderlichen Lehrmittel,
6. Vereinbarungen mit den Praktikumsstellen sowie
7. eine Schul- bzw. Ausbildungsordnung
anzuschließen.

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist auf Antrag eines
Rechtsträgers zu erteilen, wenn
1. dieser über die erforderlichen Erfahrungen im jeweili-

gen Ausbildungsschwerpunkt verfügt,
2. dies unter Bedachtnahme auf die bisher schon zur Ver-

fügung stehendenAusbildungskapazitäten und im Hin-
blick auf den zumindest mittelfristigen Personalbedarf
in der sozialen oder Sozialpädagogischen Betreuung
erforderlich ist,

3. nach der personellen und sachlichen Ausstattung der
ermächtigten Bildungseinrichtung Gewähr für eine
fachgerechte Ausbildung besteht und

4. glaubhaft gemacht wird, dass die finanzielle Existenz
der geplanten ermächtigten Bildungseinrichtung für die
Abwicklung oder Durchführung von Ausbildungsgän-
gen oder Lehrgängen sichergestellt ist.

(4) Die Bewilligung nach Abs. 3 kann auf einzelne Aus-
bildungsschwerpunkte eingeschränkt, unter Bedingun-
gen oder Auflagen sowie zeitlich befristet ausgesprochen
werden.

(5) Geplante Änderungen der Umstände, die Grundla-
ge der Bewilligung nach Abs. 3 waren, sind der Behörde
unter Anschluss der erforderlichen Belege rechtzeitig
anzuzeigen. Spricht sich die Behörde binnen acht
Wochen nicht gegen die angezeigte Änderung aus, gilt
diese als genehmigt. Der Rechtsträger kann binnen zwei
Wochen nach Zustellung einer ablehnenden Stellung-
nahme schriftlich die Erlassung eines Bescheids bean-
tragen.

(6) Die Landesregierung kann für die in diesem Lan-
desgesetz enthaltenen Berufsbilder unter Bedachtnahme
auf die Erfahrungen der Praxis und die Erkenntnisse der
Wissenschaft auf dem Gebiet der sozialen bzw. Sozial-
pädagogischen Betreuung sowie unter Berücksichtigung
der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Verord-
nung erlassen, in der insbesondere die Strukturierung
und inhaltliche Ausgestaltung der Lehrpläne näher gere-
gelt werden.

§ 53
Zugang zu und Ausschluss von Ausbildungen

(1) Personen, die sich um die Aufnahme in eine
ermächtigte Bildungseinrichtung bewerben, haben fol-
gende Voraussetzungen zu erfüllen:
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1. für das Berufsbild der
a) Heimhilfe und der Fach-Sozialbetreuung die Vollen-

dung des 17. Lebensjahres,
b) Diplom-Sozialbetreuung die Vollendung des 19. Le-

bensjahres,
c) Persönlichen Assistenz die Vollendung des 18. Le-

bensjahres,
d) Frühförderung

- eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie
- eine zumindest zweijährige Berufserfahrung im

(heil-)pädagogischen, psychologischen, medizi-
nisch-therapeutischen oder sozialen Bereich,

e) Sehfrühförderung
- eine abgeschlossene Berufsausbildung in der

Frühförderung gemäß § 40 oder
- die erfolgreiche Absolvierung des Lehrgangs für

Sonderkindergartenpädagogik gemäß § 95
Abs. 3 Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr.
242/1962, in der Fassung BGBl. I Nr. 26/2008,
sowie eine zumindest dreijährige Berufserfah-
rung in diesem Bereich,

f) Peer-Beratung die Betroffenheit auf Grund einer
eigenen Beeinträchtigung,

g) Sozialpädagogischen Fachbetreuung in der Ju-
gendwohlfahrt die Vollendung des 19. Lebens-
jahres;

2. die zur beruflichen Ausübung des jeweiligen Sozialbe-
rufs erforderliche persönliche und gesundheitliche Eig-
nung sowie Vertrauenswürdigkeit und

3. die Beherrschung der deutschen Sprache in einem für
die Ausbildung und die spätere Berufsausübung erfor-
derlichen Ausmaß.

(2) Ausbildungsteilnehmer oder Ausbildungsteilneh-
merinnen sind vom weiteren Besuch der ermächtigten Bil-
dungseinrichtung auszuschließen, wenn
1. zumindest eine der Voraussetzungen gemäß Abs. 1

wegfällt oder
2. sich nachträglich herausstellt, dass zumindest eine der

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 zum Zeitpunkt der
Aufnahme nicht vorgelegen ist und dieser Mangel nicht
behoben werden kann.

(3) Über die Aufnahme entscheidet eine Kommission
gemäß § 54. Vor der Aufnahme kann ein Aufnahme-
gespräch oder ein Aufnahmetest mit den Bewerbern und
Bewerberinnen stattfinden. Die Auswahl der Bewerber
und Bewerberinnen hat unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse des jeweiligen Sozialberufs zu erfolgen.

(4) Die Landesregierung kann eine Verordnung erlas-
sen, in der die Modalitäten der Aufnahme, insbesondere
die Durchführung von Aufnahmegesprächen und Aufnah-
metests, näher geregelt werden.

(5) Über den Ausschluss entscheidet eine Kommissi-
on gemäß § 54. Vor der Entscheidung über den Aus-
schluss ist dem oder der Betroffenen Gelegenheit zur
Rechtfertigung zu geben.

(6) Gegen Entscheidungen der Kommission nach
Abs. 5 kann binnen 14 Tagen eine Beschwerde an den
Rechtsträger der ermächtigten Bildungseinrichtung erho-

ben werden. Dieser entscheidet über die Beschwerde.
Vor Entscheidung über den Ausschluss ist die Aufsichts-
behörde zu hören und dem Betroffenen oder der Betrof-
fenen neuerlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben.

§ 54
Kommission

(1) An jeder ermächtigten Bildungseinrichtung hat der
Rechtsträger eine Kommission einzurichten, die insbe-
sondere
1. ihr gesetzlich zugewiesene Aufgaben sowie
2. ihr in der Schul- bzw.Ausbildungsordnung übertragene

Aufgaben
wahrnimmt.

(2) Erfordert es die Größe, Art oder Organisation der
Schule, können mehrere verschiedene Kommissionen
eingerichtet und mit bestimmten Aufgaben betraut wer-
den.

(3) Die Kommission setzt sich aus drei Mitgliedern, die
dem Lehrkörper angehören, zusammen. Den Vorsitz führt
der Leiter oder die Leiterin oder im Fall desAbs. 2 ein vom
Leiter oder der Leiterin beauftragtes Mitglied des Lehr-
körpers. Für jedes Kommissionsmitglied ist ein Ersatz-
mitglied zu bestellen, das ebenfalls dem Lehrkörper anzu-
gehören hat.

(4) Die Entscheidungen der Kommission fallen mit ein-
facher Mehrheit. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
Entscheidungen der Kommission einschließlich der
wesentlichen Entscheidungsgründe sind nachvollziehbar
zu dokumentieren. Das Nähere über die Geschäftsfüh-
rung der Kommission ist in einer von der Kommission zu
beschließenden Geschäftsordnung zu regeln.

§ 55
Unterricht, Prüfungen und Zeugnisse

(1) Die Landesregierung hat für die in diesem Landes-
gesetz enthaltenen Berufsbilder unter Bedachtnahme auf
die Erfahrungen der Praxis und die Erkenntnisse der Wis-
senschaft auf dem Gebiet der sozialen bzw. Sozial-
pädagogischen Betreuung sowie unter Berücksichtigung
der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Verord-
nung zu erlassen, in der insbesondere

1. die Dauer, der Ablauf und die Unterbrechung von Aus-
bildungen,

2. die laufende Leistungsbeurteilung und qualitätssi-
chernde Maßnahmen für den Unterricht,

3. die Zulassung, die Form, die Beurteilung und die Mög-
lichkeit der Wiederholung von Prüfungen und

4. die Form der Zeugnisse
näher geregelt werden.

(2) In der Verordnung nach Abs. 1 ist jedenfalls vorzu-
sehen, dass
1. nach Abschluss der theoretischen und praktischen

Ausbildung in der Heimhilfe, in der Fach-Sozialbetreu-
ung, in der Frühförderung und Sehfrühförderung sowie
in der Sozialpädagogischen Fachbetreuung in der
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Jugendwohlfahrt vor der Kommission eine Abschluss-
prüfung abzulegen ist,

2. nach Abschluss der theoretischen und praktischen
Ausbildung in der Diplom-Sozialbetreuung vor der
Kommission eine fünfstündige schriftliche Klausurar-
beit über ein Thema aus dem Berufsfeld des Prü-
fungskandidaten bzw. der Prüfungskandidatin (ein-
schließlich des fachlichen Umfelds) zu verfassen
sowie eine ergänzende und vertiefende mündliche
Prüfung abzulegen ist.

§ 56
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen

Schulen haben Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen anzubieten, die es ermöglichen, dass die in der sozia-
len Betreuung tätigen Personen ihre fachlichen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Erfahrungen vertiefen bzw. erweitern
und mit den Entwicklungen auf dem Gebiet der sozialen
Betreuung vertraut bleiben. Andere ermächtigte Bildungs-
einrichtungen können Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen anbieten.

§ 57
Interne Qualitätssicherung, Aufsicht

(1) Der Leiter oder die Leiterin einer ermächtigten Bil-
dungseinrichtung hat diese zumindest jährlich wieder-
kehrend zu prüfen, ob sie dem Bewilligungsbescheid und
den sonstigen Vorschriften nach diesem Landesgesetz
und den auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen
Verordnungen entspricht. Über jede wiederkehrende Prü-
fung hat der Leiter oder die Leiterin eine Bescheinigung
auszustellen, die insbesondere festgestellte Mängel und
Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten hat. Diese
Bescheinigung ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(2) Ermächtigte Bildungseinrichtungen unterliegen der
Aufsicht der Landesregierung, insbesondere im Hinblick
auf
1. das Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen,
2. die Durchführung einer fachgerechten Ausbildung

sowie
3. die Durchführung von Anrechnungen und Anerken-

nungen nach dem VI. Teil.

(3) Den Organen der Landesregierung ist Zutritt zu den
Gebäuden und Räumlichkeiten der ermächtigten Bil-
dungseinrichtungen sowie Einsicht in Unterlagen zu
gewähren und Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Kon-
trolle erforderlich ist.

(4) Werden Mängel festgestellt, lagen Bewilligungs-
voraussetzungen im Zeitpunkt der Bescheiderlassung
nicht oder liegen diese nicht mehr vor, ist dem Rechtsträ-
ger mit Verfahrensanordnung eine angemessene Frist zur
Mängelbehebung einzuräumen, wenn eine Mängelbehe-
bung möglich ist. Nach fruchtlosem Ablauf der gestellten
Frist sind mit Bescheid
1. im Hinblick auf die Bewilligungsvoraussetzungen

sowie auf die Durchführung einer fachgerechten Aus-
bildung die erforderlichen Maßnahmen vorzuschreiben
oder

2. die Bewilligung einzuschränken oder
3. die Bewilligung zur Gänze zu entziehen.

VI. TEIL
GLEICHSTELLUNG, ANERKENNUNG

BZW. ANRECHNUNG VON AUSBILDUNGEN
BZW. TEILEN VON AUSBILDUNGEN

§ 58
Anrechnung von Prüfungen, Praktika oder

Modulen im In- und Ausland

(1) Prüfungen, Praktika oder Module, die in Österreich
im Rahmen
1. einer Aus-, Weiter- oder Sonderausbildung zu einem

gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf,
2. einer Ausbildung zu einem gesetzlich geregelten Sozi-

alberuf oder
3. eines Universitäts- oder Fachhochschulstudiums
erfolgreich absolviert wurden, sind auf die entsprechen-
den Prüfungen, Praktika oder Module einer Ausbildung in
einem Sozialberuf durch die Leitung der ermächtigten Bil-
dungseinrichtung insoweit anzurechnen, als sie nach
Inhalt und Umfang gleichwertig sind. Unterrichtsfächer, in
denen keine Prüfung vorgesehen ist, sind anzurechnen,
wenn sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind und
eine erfolgreiche Teilnahme bestätigt wurde. Solange bei
einem Berufsbild keine ermächtigte Bildungseinrichtung
in Oberösterreich tätig ist, hat die Landesregierung die
Anrechnung vorzunehmen.

(2) Prüfungen, Praktika oder Module, die im Ausland
im Rahmen einer staatlich anerkannten Ausbildung in
einem Gesundheits- oder Sozialberuf erfolgreich absol-
viert wurden, sind auf die entsprechenden Prüfungen,
Praktika oder Module einer Ausbildung in einem Sozial-
beruf durch die Landesregierung insoweit anzurechnen,
als sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind. Auf
Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen ist Bedacht zu
nehmen.

(3) Bei der Anrechnung von Prüfungen, Praktika oder
Modulen kann auf Ausbildungen Bedacht genommen
werden, die nicht unter Abs. 1 oder 2 fallen.

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung unter
Berücksichtigung des Inhalts und des Umfangs von Prü-
fungen, Praktika oder Modulen, die nicht in einer ermäch-
tigten Bildungseinrichtung abgelegt wurden, sowie unter
Bedachtnahme auf die Erfahrungen der Praxis und die
Erkenntnisse der Wissenschaft auf dem Gebiet der sozia-
len bzw. Sozialpädagogischen Betreuung und unter
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen bestimmen, inwieweit bestimmte Teile von Aus-
bildungen als gleichwertig anzusehen sind. Die Landes-
regierung kann dabei sowohl generelle Regelungen für
die Anrechnung als auch die Anrechnungsmodalitäten für
einzelne Prüfungen, Praktika oder Module festsetzen.

(5) Gegen Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 kann
binnen zwei Wochen das Rechtsmittel der Berufung erho-
ben werden.

§ 59
Gleichstellung von Ausbildungen und Anerkennung

von Ausbildungen im In- und Ausland

(1) Ausbildungen in einem Sozialbetreuungsberuf, die
nach den Vorschriften einer anderen Vertragspartei der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund
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und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr.
77/2005, erfolgreich abgeschlossen oder anerkannt wur-
den, gelten als gleichwertig.

(2) Nicht gemäß Abs. 1 gleichgestellte Ausbildungen
sind nach Maßgabe des Abs. 4 von der Landesregierung
auf Antrag anzuerkennen, wenn diese mit der Ausbildung
entsprechend diesem Landesgesetz nach Inhalt und
Umfang gleichwertig sind. Sofern es sich um im Inland
absolvierte Ausbildungen handelt, erfolgt die Anerken-
nung durch die Leitung der ermächtigten Bildungseinrich-
tung. Solange bei einem Berufsbild keine ermächtigte Bil-
dungseinrichtung in Oberösterreich tätig ist, hat die Lan-
desregierung dieAnerkennung vorzunehmen. Gegen die-
se Entscheidungen kann binnen zwei Wochen das
Rechtsmittel der Berufung erhoben werden.

(3) Bei der Anerkennung von Sozialbetreuungsberufen
hat ein Nachweis über die erforderliche Qualifikation nach
den gesundheits- und krankenpflegerechtlichen Bestim-
mungen des Bundes vorzuliegen. Soweit ein solcher
Nachweis zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorge-
legt werden kann, kann dessen Ausstellung gemeinsam
mit der Anerkennung nach diesem Landesgesetz bean-
tragt werden. Die Verfahren sind zu koordinieren.

(4) Eine Anerkennung nach Abs. 2 ist - unbeschadet
des Abs. 5 - zu erteilen, wenn
1. der Anerkennungswerber oder die Anerkennungswer-

berin Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise hin-
sichtlich eines reglementierten Berufsbilds besitzt, die
a) von einer zuständigen Behörde bzw. Stelle ausge-

stellt sind und
b) bescheinigen, dass das Qualifikationsniveau im

Sinn des Art. 11 der RL 2005/36/EG über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen des Inhabers
oder der Inhaberin nach Inhalt und Umfang gleich-
wertig ist oder zumindest unmittelbar unter dem
Geforderten liegt;

2. der Anerkennungswerber oder die Anerkennungs-
werberin Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise
hinsichtlich eines nicht reglementierten Berufs besitzt,
die
a) von einer zuständigen Behörde bzw. Stelle ausge-

stellt sind,
b) bescheinigen, dass das Qualifikationsniveau im

Sinn des Art. 11 der RL 2005/36/EG über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen des Inhabers
oder der Inhaberin nach Inhalt und Umfang gleich-
wertig ist oder zumindest unmittelbar unter dem
Geforderten liegt,

c) bescheinigen, dass der Anerkennungswerber oder
die Anerkennungswerberin auf die Ausübung des
betreffenden Berufs vorbereitet wurde, und

d) dieser den Beruf in den vorhergehenden zehn Jah-
ren zumindest zwei Jahre lang vollzeitlich oder ent-
sprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung aus-
geübt hat.

(5) Ist die von der antragstellenden Person erworbene
Berufsausbildung nicht als gleichwertig im Sinn des
Abs. 1 anzusehen, hat die Behörde zu prüfen, ob die von
der antragstellenden Person während ihrer Berufspraxis
in einem EWR-Mitgliedstaat oder einem Drittland erwor-

benen Kenntnisse die Unterschiede der Ausbildungen
ganz oder teilweise ausgleichen können. Decken auch
diese Kenntnisse die fehlenden Qualifikationen nicht ab,
ist nach Maßgabe des Abs. 6 die Gleichwertigkeit unter
der Bedingung auszusprechen, dass der Erwerb der feh-
lenden Qualifikationen von der antragstellenden Person -
nach ihrer Wahl - entweder durch einen Anpassungslehr-
gang im Sinn des Art. 3 lit. g oder durch eine Eignungs-
prüfung im Sinn des Art. 3 lit. h der RL 2005/36/EG nach-
zuweisen ist.

(6) Der antragstellenden Person ist unter Berücksich-
tigung der im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen
Kenntnisse nach ihrer Wahl entweder ein höchstens drei-
jähriger Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung
vorzuschreiben, wenn
1. die Ausbildungsdauer zumindest um ein Jahr unter der

geforderten Ausbildungsdauer liegt,
2. die bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die

sich wesentlich von den geforderten Fächern unter-
scheiden oder

3. das Berufsbild eine oder mehrere berufliche Tätigkei-
ten umfasst, die nicht Bestandteil der bisherigen Aus-
bildung sind und wenn dieser Unterschied in einer
besonderen Ausbildung besteht und sich auf Fächer
bezieht, die sich wesentlich von den geforderten
Fächern unterscheiden.

(7) Der Eingang der Unterlagen sowie notwendige
Ergänzungen sind der antragstellenden Person innerhalb
eines Monats zu bestätigen. Die Entscheidung über die
Anerkennung hat binnen kürzester Frist, längstens aber
innerhalb von vier Monaten nach vollständiger Vorlage
der erforderlichen Unterlagen zu erfolgen. Ist eine gänz-
liche Anerkennung nicht möglich, ist neben der Entschei-
dung in der Sache selbst auch darüber abzusprechen, ob
einzelne Prüfungen, Praktika oder Module angerechnet
werden.

(8) Die Landesregierung kann durch Verordnung unter
Bedachtnahme auf die Erfahrungen der Praxis und die
Erkenntnisse der Wissenschaft auf dem Gebiet der sozia-
len bzw. Sozialpädagogischen Betreuung sowie unter
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen nähere Vorschriften über die Anerkennung von
Ausbildungen festlegen. Sie kann dabei insbesondere
bestimmen, welche Befähigungs- oder Ausbildungsnach-
weise zu erbringen sind. Die Landesregierung kann wei-
ters nähere Regelungen über den Inhalt und die Durch-
führung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprü-
fungen im Sinn des Abs. 5 und 6 vorsehen.

(9) Personen, die
1. auch außerhalb Österreichs zur Ausübung eines regle-

mentierten Sozialberufs berechtigt sind oder
2. außerhalb Österreichs einen nichtreglementierten

Sozialberuf in den vorhergehenden zehn Jahren
zumindest zwei Jahre lang vollzeitlich ausgeübt haben,

sind berechtigt, im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit
ihren Beruf bloß vorübergehend und gelegentlich in
Oberösterreich auszuüben und die dort zulässige Berufs-
bezeichnung zu führen. Die vorübergehende und gele-
gentliche Berufsausübung ist vor Aufnahme der Landes-
regierung anzuzeigen. Sind diese Voraussetzungen nicht
gegeben, hat die Landesregierung die weitere Berufs-
ausübung mittels Bescheid zu untersagen.
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§ 60
Ausbildungen an Schulen im Sinn

des § 14 Privatschulgesetz

(1) Ausbildungen im Bereich der Sozialbetreuungsbe-
rufe, die an Schulen im Sinn des § 14 Privatschulgesetz,
BGBl. Nr. 244/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 75/2001, erfolgen, werden auf Antrag des Trä-
gers der Privatschule als gleichwertig anerkannt, wenn
die Ausbildungen den Vorgaben der Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über
Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 77/2005, entsprechen.

(2) Ausbildungen im Bereich der Sozialbetreuungsbe-
rufe, die an bestehenden Schulen im Sinn des § 14 Pri-
vatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2001, erfolgen, gelten bis
zu einer Anerkennung im Sinn des Abs. 1 Ausbildungen
nach diesem Landesgesetz als gleichgestellt.

(3) Schulen im Sinn des § 14 Privatschulgesetz, BGBl.
Nr. 244/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 75/2001, ist auf Antrag des Trägers der Privatschule
mit Bescheid die Anrechnung von im Inland absolvierten
Prüfungen, Praktika oder Modulen sowie die Anerken-
nung von Teilen anderer im Inland absolvierter Ausbil-
dungen im Sinn der §§ 58 und 59 zu übertragen, sofern
1. die Ausbildungen an dieser Privatschule den Vorgaben

der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem
Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe,
LGBl. Nr. 77/2005, entsprechen und

2. der Leiter oder die Leiterin der Privatschule die Vor-
aussetzungen für Leitungspersonal gemäß § 51 erfüllt.

(4) Die Behörde hat die Anerkennung nach Abs. 1 zu
entziehen und die Übertragung gemäß Abs. 2 mit soforti-
ger Wirkung zu beenden, wenn eine Vorraussetzung
bereits anfänglich nicht gegeben war oder nachträglich
weggefallen ist. § 57Abs. 2 Z. 3, Abs. 3 und 4 gelten sinn-
gemäß.

VII. TEIL
STRAF-, ÜBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN;

DATENSCHUTZ UND AMTSHILFE

§ 61
Strafbestimmungen

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung
bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer
1. eine Berufsbezeichnung nach diesem Landesgesetz

unbefugt führt oder eine Berufsbezeichnung führt, die
geeignet ist, eine dieser Ausbildungen oder die damit
verbundenen Berufsberechtigungen vorzutäuschen,

2. einen Beruf entgegen §§ 10 Abs. 2 oder 11 Abs. 2 aus-
übt,

3. einen Beruf entgegen §§ 17 Abs. 1 oder 20 Abs. 1 aus-
übt, ohne dass eine Berechtigung zur Berufsausübung
nach diesem Landesgesetz vorliegt,

4. als Dienstgeber Personen entgegen §§ 17 Abs. 1 oder
20 Abs. 1 beschäftigt und diese Personen keine

Berechtigung zur Berufsausübung nach diesem Lan-
desgesetz besitzen,

5. eine Schule für Sozialberufe, einen Ausbildungsgang
oder Lehrgang ohne Bewilligung nach diesem Lan-
desgesetz führt,

6. als Träger einer ermächtigten Bildungseinrichtung
einen bescheidmäßigen Auftrag gemäß § 57 Abs. 4
nicht fristgerecht umsetzt,

7. einer oder mehreren in den §§ 8 oder 9 enthaltenen
Anordnungen oder Verboten zuwider handelt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1
Z. 1 und 3 bis 6 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu
5.000 Euro zu bestrafen.

(4) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1
Z. 2 und 7 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu 2.500
Euro zu bestrafen.

(5) Die eingehobenen Strafgelder fließen dem regio-
nalen Träger sozialer Hilfe zu, in dessen Sprengel das
Strafverfahren in erster Instanz durchgeführt wird.

§ 62
Datenschutz und Amtshilfe

(1) Die Angehörigen der Sozialberufe sind zur auto-
mationsunterstützten Verarbeitung personenbezogener
Daten im Rahmen der Dokumentation gemäß § 7 sowie
zur Übermittlung dieser Daten
1. an die Kostenträger und Aufsichtsinstanzen des Lan-

des in dem Umfang, als er für den Empfänger zur
Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine
wesentliche Voraussetzung bildet, sowie

2. an andere Angehörige der Gesundheits- oder Sozial-
berufe und Einrichtungen der sozialen Betreuung, an
Ärzte oder medizinische Einrichtungen, in deren
Behandlung, Pflege oder Betreuung die betroffene
Person steht, mit Zustimmung der betroffenen Person

berechtigt.

(2) Die Dokumentation kann insbesondere die Betreu-
ungsanamnese, die Betreuungsdiagnose, die gesetzten
Betreuungsmaßnahmen, den Betreuungsverlauf sowie
die zur Planung, Durchführung und Evaluierung der
Betreuungsmaßnahmen erforderlichen Daten enthalten.

(3) Die mit der Vollziehung dieses Landesgesetzes
berufenen Behörden einschließlich des unabhängigen
Verwaltungssenats des Landes Oberösterreich und der
ermächtigten Bildungseinrichtungen dürfen die für die
Vollziehung dieses Landesgesetzes erforderlichen Daten,
das sind insbesondere solche betreffend Name,
Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Staatsbürger-
schaft, Ausbildungs- und Berufsvoraussetzungen auto-
mationsunterstützt verarbeiten.

(4) Gerichte und Verwaltungsbehörden sowie ermäch-
tigte Bildungseinrichtungen nach diesem Landesgesetz
haben auf Ersuchen der zur Vollziehung dieses Landes-
gesetzes berufenen Behörden einschließlich des unab-
hängigen Verwaltungssenats des Landes Oberösterreich
oder ermächtigten Bildungseinrichtungen die für die Beur-
teilung der Berufsberechtigung, Anerkennung oder
Gleichstellung von Ausbildungen oder deren Teilen, dem
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Betrieb von Schulen, der Durchführung von Ausbildungs-
gängen oder Lehrgängen erforderlichen Auskünfte über
Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, Staatsbür-
gerschaft und Ausbildungs- und Berufsvoraussetzungen
möglichst automationsunterstützt zu erteilen.

§ 63
Überleitung erworbener Qualifikationen

(1) Personen, die zur Berufsausübung in der Heimhil-
fe nach dem Oö. Altenfachbetreuungs- und Heimhilfege-
setz befugt sind, sind nach Absolvierung des Ausbil-
dungsmoduls "Unterstützung bei der Basisversorgung"
gemäß Gesundheits- und Krankenpflege-Basisversor-
gungs-Ausbildungsverordnung, BGBl. II Nr. 281/2006,
auch zur Berufsausübung als Heimhelfer oder Heimhel-
ferin nach diesem Landesgesetz und zur Führung der ent-
sprechenden Berufsbezeichnung berechtigt.

(2) Personen, die ihre Befugnis zur Berufsausübung in
der Altenfachbetreuung nach dem Oö. Altenfachbetreu-
ungs- und Heimhilfegesetz oder dem Oö. Altenbetreu-
ungs-Ausbildungsgesetz erworben haben oder nur des-
halb nicht erworben haben, weil eine bescheidmäßige
Feststellung unterblieben ist, sind auch zur Berufsaus-
übung als Fach-Sozialbetreuer oder Fach-Sozialbetreue-
rin "A" nach diesem Landesgesetz und zur Führung der
entsprechenden Berufsbezeichnung berechtigt.

(3) Personen, die in Oberösterreich eine zumindest
zwei Semester dauernde Ausbildung zum Behinderten-
betreuer oder zur Behindertenbetreuerin an einer Schu-
le im Sinn des § 14 Privatschulgesetz, BGBl. Nr.
244/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 75/2001, erfolgreich abgeschlossen haben, sind vor-
behaltlich der Berufsberechtigung in der Pflegehilfe nach
den gesundheits- und krankenpflegerechtlichen Bestim-
mungen des Bundes zur Berufsausübung als Fach-
Sozialbetreuer oder Fach-Sozialbetreuerin "BA" nach
diesem Landesgesetz und zur Führung der entspre-
chenden Berufsbezeichnung berechtigt.

(4) Personen, die in Oberösterreich eine zumindest
zwei Semester dauernde Ausbildung zum Behinderten-
betreuer oder zur Behindertenbetreuerin an einer Schule
im Sinn des § 14 Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2001,
erfolgreich abgeschlossen haben, sind vorbehaltlich der
Absolvierung
1. des Ausbildungsmoduls "Unterstützung bei der Basis-

versorgung" gemäß Gesundheits- und Krankenpflege-
Basisversorgungs-Ausbildungsverordnung, BGBl. II
Nr. 281/2006, und einer theoretischen Ergänzungs-
ausbildung im Ausmaß von zumindest 380 Unter-
richtseinheiten sowie

2. a) einer praktischen Ergänzungsausbildung im Aus-
maß von 260 Stunden oder

b) einer einjährigen Berufstätigkeit in einer Einrichtung
der Behindertenhilfe oder der psychiatrischen Vor-
und Nachsorge unter fachlicher Anleitung eines
Diplom-Sozialbetreuers oder einer Diplom-Sozial-
betreuerin "BA" oder "BB", eines Psychologen oder
einer Psychologin oder eines Heilpädagogen oder
einer Heilpädagogin

zur Berufsausübung als Fach-Sozialbetreuer oder Fach-
Sozialbetreuerin "BB" nach diesem Landesgesetz und

zur Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung
berechtigt. § 64 Abs. 3 gilt sinngemäß.

(5) Personen, die in Oberösterreich eine dreijährige
Ausbildung zum Diplom-Behindertenpädagogen oder zur
Diplom-Behindertenpädagogin an einer Schule im Sinn
des § 14 Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2001, erfolg-
reich abgeschlossen haben, sind vorbehaltlich der
Berufsberechtigung in der Pflegehilfe nach den gesund-
heits- und krankenpflegerechtlichen Bestimmungen des
Bundes zur Berufsausübung als Diplom-Sozialbetreuer
oder Diplom-Sozialbetreuerin "BA" nach diesem Landes-
gesetz und zur Führung der entsprechenden Berufsbe-
zeichnung berechtigt.

(6) Personen, die in Oberösterreich eine dreijährige
Ausbildung zum Diplom-Behindertenpädagogen oder zur
Diplom-Behindertenpädagogin an einer Schule im Sinn
des § 14 Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2001, erfolg-
reich abgeschlossen haben, sind vorbehaltlich der Absol-
vierung des Ausbildungsmoduls "Unterstützung bei der
Basisversorgung" gemäß Gesundheits- und Krankenpfle-
ge-Basisversorgungs-Ausbildungsverordnung, BGBl. II
Nr. 281/2006, zur Berufsausübung als Diplom-Sozialbe-
treuer oder Diplom-Sozialbetreuerin "BB" nach diesem
Landesgesetz und zur Führung der entsprechenden
Berufsbezeichnung berechtigt.

(7) Personen, die in Oberösterreich eine dreijährige
Ausbildung zum Familienhelfer oder zur Familienhelferin
in einer Schule im Sinn des § 14 Privatschulgesetz, BGBl.
Nr. 244/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 75/2001, erfolgreich abgeschlossen haben, sind vor-
behaltlich der Berufsberechtigung in der Pflegehilfe nach
den gesundheits- und krankenpflegerechtlichen Bestim-
mungen des Bundes zur Berufsausübung als Diplom-
Sozialbetreuer oder Diplom-Sozialbetreuerin "F" nach
diesem Landesgesetz und zur Führung der entsprechen-
den Berufsbezeichnung berechtigt.

(8) Personen, die in Oberösterreich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Landesgesetzes die Tätigkeit als
Persönliche Assistenten oder Persönliche Assistentinnen
auf Grund einer dem IV. Teil, 1. Hauptstück, nach Inhalt
und Umfang gleichwertigen Ausbildung ausüben, sind zur
Berufsausübung als Persönlicher Assistent oder Persön-
liche Assistentin nach diesem Landesgesetz und zur
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung berech-
tigt.

(9) Personen, die in Oberösterreich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Landesgesetzes die Tätigkeit als
(Seh-)Frühförderer oder (Seh-)Frühförderin auf Grund
einer dem IV. Teil, 2. oder 3. Hauptstück, nach Inhalt und
Umfang gleichwertigen Ausbildung ausüben, sind zur
Berufsausübung als (Seh-)Frühförderer oder (Seh-)Früh-
förderin nach diesem Landesgesetz und zur Führung der
entsprechenden Berufsbezeichnung berechtigt.

(10) Personen, die in Oberösterreich zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes die Tätigkeit
als Peer-Berater oder Peer-Beraterin auf Grund einer
dem IV. Teil, 4. Hauptstück, nach Inhalt und Umfang
gleichwertigen Ausbildung ausüben, sind zur Berufs-



Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Jahrgang 2008, 63. Stück, Nr. 63Seite 272

ausübung als Peer-Berater oder Peer-Beraterin nach die-
sem Landesgesetz und zur Führung der entsprechenden
Berufsbezeichnung berechtigt.

(11) Personen, die in Oberösterreich zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes die Tätigkeit
als sozialpädagogischer Betreuer oder sozialpädagogi-
sche Betreuerin auf Grund einer dem IV. Teil,
5. Hauptstück, nach Inhalt und Umfang gleichwertigen
Ausbildung ausüben, sind zur Berufsausübung als so-
zialpädagogischer Fachbetreuer oder sozialpädagogi-
sche Fachbetreuerin nach diesem Landesgesetz und zur
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung berech-
tigt.

(12) Personen, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Landesgesetzes eine Ausbildung in einem
Sozialbetreuungsberuf nach den Vorgaben der Vereinba-
rung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr.
77/2005, absolviert haben, sind zur Berufsausübung in
diesem Sozialbetreuungsberuf und zur Führung der ent-
sprechenden Berufsbezeichnung berechtigt.

§ 64
Vorläufige weitere Berufsausübung

(1) Heimhelfer oder Heimhelferinnen, die ihre Berufs-
berechtigung nach dem Oö. Altenfachbetreuungs- und
Heimhilfegesetz erworben haben, dürfen die Berufsaus-
übung über den 26. Juli 2009 hinaus nur dann fortsetzen,
wenn sie das Ausbildungsmodul "Unterstützung bei der
Basisversorgung" gemäß Gesundheits- und Krankenpfle-
ge-Basisversorgungs-Ausbildungsverordnung, BGBl. II
Nr. 281/2006, erfolgreich absolviert haben.

(2) Andere Personen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Landesgesetzes in der sozialen Betreuung
tätig sind und im Rahmen der Überleitung der bestehen-
den Qualifikation das Ausbildungsmodul "Unterstützung
bei der Basisversorgung" gemäß Gesundheits- und
Krankenpflege-Basisversorgungs-Ausbildungsverordnung,
BGBl. II Nr. 281/2006, oder die Ausbildung in der Pflege-
hilfe im Sinn des 3. Hauptstücks des Gesundheits- und
Krankenpflegegesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997, i.d.F.
BGBl. I Nr. 57/2008, oder eine Ergänzungsausbildung
nach landesrechtlichen Vorschriften zu absolvieren
haben, dürfen die Berufsbezeichnung über den 26. Juli
2017 hinaus nur dann führen, wenn sie das erforderliche
Ausbildungsmodul oder die erforderliche Ergänzungs-
ausbildung erfolgreich absolviert haben.

(3) Die erforderlichen Ausbildungsmodule oder Ergän-
zungsausbildungen nach den Abs. 1 oder 2 sind auf die
verpflichtenden Fortbildungen gemäß §§ 14 Abs. 3, 23
Abs. 3, 26 Abs. 3, 29 Abs. 3 und 32 Abs. 3 anzurechnen.

(4) In der sozialen oder Sozialpädagogischen Betreu-
ung tätige Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen
dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberu-
fe, LGBl. Nr. 77/2005, das 50. Lebensjahr bereits vollen-
det haben, bleiben vorbehaltlich gesundheits- und kran-
kenpflegerechtlicher Bestimmungen vom Abs. 2 un-
berührt. Darüber hinaus kann die Landesregierung zur

Vermeidung unbilliger Härtefälle von den Ausbildungs-
vorschriften des Abs. 2 dieses Landesgesetzes Abstand
nehmen.

(5) Solange Angehörige der Berufsbilder Altenfachbe-
treuung, Familienhilfe, Behindertenpädagogik, Behinder-
tenbetreuung und Sozialpädagogischen Fachbetreuung
in der Jugendwohlfahrt nach den Abs. 2 oder 4 zur
Führung ihrer Berufsbezeichnung berechtigt sind, gelten
sie auch als Lehrkraft gemäß § 51 Abs. 3 Z. 1 und Abs. 4
und 5 qualifiziert.

§ 65
Bildungseinrichtungen

(1) Schulen für Altenfachbetreuung und Heimhilfe nach
dem Oö. Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz, die
1. keine Schulen im Sinn des § 14 Privatschulgesetz,

BGBl. Nr. 244/1962, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 75/2001, darstellen, gelten hinsicht-
lich der Heimhilfe und des Ausbildungsschwerpunkts
"A" als Schulen für Sozialberufe und haben ihre Orga-
nisation, den Lehrplan und dessen gesamte Umset-
zung unverzüglich der durch dieses Landesgesetz
geänderten Rechtslage anzupassen;

2. Schulen im Sinn des § 14 Privatschulgesetz, BGBl. Nr.
244/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 75/2001, darstellen, gelten hinsichtlich der Heim-
hilfe und des Ausbildungsschwerpunkts "A" als aner-
kannt im Sinn des § 60 Abs. 1.

(2) Ausbildungsveranstaltungen nach dem Oö. Alten-
fachbetreuungs- und Heimhilfegesetz, die vor dem
Inkrafttreten dieses Landesgesetzes begonnen wurden
und noch nicht abgeschlossen sind, sind unter möglichs-
ter Bedachtnahme auf erforderliche Ausbildungsmodule
oder Ergänzungsausbildungen nach den bisher gelten-
den Bestimmungen weiterzuführen und abzuschließen.

(3) Ausbildungsveranstaltungen, die vor dem Inkraft-
treten dieses Landesgesetzes im Hinblick auf die Berufs-
bilder der Persönlichen Assistenz, der Frühförderung und
Sehfrühförderung sowie der Peer-Beratung begonnen
wurden und den im IV. Teil beschriebenen Ausbildungen
entsprechen, sind nach den bisher geltenden Bestim-
mungen weiterzuführen und abzuschließen.

§ 66
Ausbildungsplanung

Das Land und die regionalen Träger sozialer Hilfe im
Sinn des § 29 Z. 2 Oö. Sozialhilfegesetz können bei
Bedarf die für die Ausbildungsplanung erforderlichen
Daten erheben, sammeln, verarbeiten und auswerten
sowie die Ausbildungen, die innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs stattfinden, koordinieren.

§ 67
Behörden

(1) Zuständig für die Erlassung von Verfahrensanord-
nungen und Bescheiden ist die Landesregierung, sofern
in diesem Landesgesetz nicht ausdrücklich anderes
bestimmt ist.

(2) Zuständig für die Erlassung von Bescheiden
gemäß § 61 ist die Bezirksverwaltungsbehörde in erster
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Instanz und der unabhängige Verwaltungssenat des Lan-
des Oberösterreich in zweiter Instanz.

(3) Für die Durchführung des Anzeigeverfahrens
einschließlich der Untersagung der Berufsausübung nach
§ 10 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig.

(4) Über Berufungen gegen Bescheide gemäß §§ 10
Abs. 4 und 11 Abs. 2 entscheidet der unabhängige Ver-
waltungssenat.

(5) Über Berufungen gegen Bescheide gemäß §§ 58
Abs. 5 und 59 Abs. 2 entscheidet die Landesregierung.

§ 68
Schlussbestimmungen

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Oö. Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz außer
Kraft.

(2) Die Oö. Altenfachbetreuungs- und Heimhilfe-Ver-
ordnung, LGBl. Nr. 70/2004, gilt als Verordnung im Sinn
der §§ 52 Abs. 6, 53 Abs. 4, 55 Abs. 1, 58 Abs. 4 und 59
Abs. 8 weiter.

(3) Mit diesem Landesgesetz werden folgende Richtli-
nien umgesetzt:
- Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November

2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig auf-
enthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr.
L 16 vom 23.1.2004, S. 44 und

- Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom
30.9.2005, S. 22.

(4) Dienstgeber von Angehörigen der Sozialberufe
haben diesen - unter Bedachtnahme auf die Erfordernis-
se des Dienstbetriebs - die zur Absolvierung der nach die-
sem Landesgesetz erforderlichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildungen notwendige freie Zeit zu gewähren; sie ist auf
die Dienstzeit einzurechnen.

Die Erste Präsidentin Der Landeshauptmann:
des Oö. Landtags:
Angela Orthner Dr. Pühringer
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